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I.  Einführung 

Die rumänische Gesetzgebung im Bereich Verbraucherschutz befindet 
sich in einer Übergangsperiode, so dass schon während der Ausarbeitung diese 
Beitrags Änderungen eingetreten sind und auch weiterhin Änderungen eintre-
ten könnten. 

Als das, von der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und 
Privatrechtsreform am 7. und 8. November 2013 in Wien veranstaltete, Sym-
posium zum Thema „Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den 
Staaten Zentral- und Osteuropas“ stattgefunden hat, habe ich in meinem 
mündlichen Vortrag erläutert, dass obwohl die neue Verbraucherrechte-Richt- 
linie1) als Umsetzungsfrist für alle EU-Staaten den 13. Dezember 2013 vor-
schreibt, diese Richtlinie in Rumänien noch nicht umgesetzt wurde und es nur 
einen von der Regierung veröffentlichten Entwurf des neuen Gesetzes über die 
Verbraucherrechte beim Abschluss von Verträgen gibt. 

Inzwischen musste die rumänische Regierung einsehen, dass die Zeit für 
eine Parlamentsdebatte zur Verabschiedung eines Gesetzes in diesem Bereich 
nicht reicht, und hat deshalb eine Dringlichkeitsverordnung erlassen.2) Weil 
aber so eine Dringlichkeitsverordnung, gemäß Art. 115 Abs. 5 der Verfassung 
Rumäniens, vom Parlament durch ein Gesetz genehmigt oder zurückgewiesen 
werden muss, und in diesem Gesetz auch die notwendigen Maßnahmen bezüg-
lich der im Zeitraum der Anwendbarkeit der Verordnung verursachten Rechts- 
wirkungen vorgesehen werden müssen, ist es zu erwarten, dass das Zustim-
mungsgesetz Änderungen der Vorschriften der Dringlichkeitsverordnungen 
mit sich bringen wird. 

 
1)  Richtlinie 2011/83/2011 des Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 

über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates 
und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates. 

2)  Gemäß Art. 115 Abs. 4 der Verfassung Rumäniens, kann die Regierung nur in 
außergewöhnlichen Umständen, deren Regelung nicht verschoben werden kann, Dring-
lichkeitsverordnungen erlassen mit der Pflicht die Dringlichkeit im Rahmen der Ver-
ordnung zu begründen. 
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So wie ich vor vier Jahren, als die Forschungsstelle für Europäische 
Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien den Zustand des Konsumentenschutzes in 
Zentral- und Osteuropa untersucht hat, hervorgehoben habe, hat Rumänien 
noch lange vor ihrem Beitritt in die EU ihre Hausaufgaben im Bereich Konsu-
mentenschutz fleißig erfüllt.3) 

Schon kurz nach dem Sturz des kommunistischen Regimes und dem 
Übergang zu einer freien Marktwirtschaft wurden gesetzliche Regelungen des 
Verbraucherschutzes verabschiedet.  

So wurde zB im Jahre 1992 eine Regierungsverordnung über den Konsu-
mentenschutz (1992/21) erlassen, die zum ersten Mal nach zwei Jahren, später 
aber öfters novelliert wurde, und heute noch in Kraft ist.4) 

1992 war das Jahr in dem, so wie es die Literatur hervorgehoben hat, zum 
ersten Mal der Verbraucherschutz als eine distinkte gemeinschaftliche Politik 
in Verträgen erwähnt wird.5) Durch den Vertrag von Maastricht wurde im 
dritten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
„Verbraucherschutz“ als neuer Titel eingeführt. Bis dahin stellte die Politik be-
züglich des Verbrauchers nur einen Aspekt, eine Seite der Gestaltung des Bin-
nenmarktes dar. Man kann also behaupten, dass die Regelungen bezüglich des 
Verbraucherschutzes im Einklang mit der europäischen Politik waren, obwohl 
der Beitritt Rumäniens noch weit entfernt war. 

Auf Grund der neuen gesetzlichen Vorschriften im Bereich Konsumen-
tenschutz, die nach der Wende erlassen wurden, hat sich auch eine reiche 
Rechtsliteratur entwickelt.6) 
 

3)  Ausführlich dazu: Alunaru, Der Konsumentenschutz in Rumänien, in Welser, 
Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa (2010) 13 – 30. 

4)  Die novellierte Regierungsverordnung wurde im Amtsblatt 23. 03. 1994/75 
wiederveröffentlicht. Weitere Novellierungen dieser Verordnung erfolgten durch das 
Gesetz 1998/178 (Amtsblatt 13. 10. 1998/388), durch die Regierungsverordnung 
2000/58 (Amtsblatt 3. 01. 2000/43), die mit Abänderungen und Ergänzungen durch das 
Gesetz 37/2002 (Amtsblatt 2. 02. 2002/91) im Parlament genehmigt wurde, durch die 
Dringlichkeitsverordnung 2001/146 (Amtsblatt 12. 06. 2002/408) und durch die Dring-
lichkeitsverordnung 2002/84 (Amtsblatt 26. 06. 2002/450). Die Regierungsverordnung 
über den Konsumentenschutz wurde im Amtsblatt 21. 12. 2006/1018, mit einer neuen 
Nummerierung der Paragraphen, auf Grund von § V des Gesetzes 2006/476, wiederver-
öffentlicht. Letztens wurde die Regierungsverordnung durch das Gesetz 2007/363 be-
züglich der Bekämpfung der unlauteren Geschäftspraktiken der Gewerbetreibenden in 
den Verhältnissen mit den Verbrauchern und der Harmonisierung der Vorschriften mit 
der Europäischen Rechtsordnung im Bereich Verbraucherschutz (Amtsblatt 28. 12. 
2007/899) novelliert. 

5)  Martijn Hesselink, Studii de drept privat comparat. Dreptul european al 
contractelor – o chestiune de protectie a consumatorului, cetatenie sau justitie? (Ab-
handlungen der Privatrechtsvergleichung. Das Europäische Vertragsrecht – eine Frage 
des Verbraucherschutzes, der Staatsbürgerschaft oder der Justiz?) Bearbeitung der Auf-
lage und Übersetzung aus der englischen Sprache von Florin Ciutacu, Verlag Themis 
Cart. (2008) 151. 

6)  Carmen Tamara Ungureanu, Drept internaþional privat. Protectia consumatori-
lor si raspunderea pentru produse nocive, (Internationales Privatrecht. Der Konsumen-
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In den Jahren nach 1992 wurden weitere Gesetze im Bereich Konsumen-
tenschutz verabschiedet, welche die europäischen Richtlinien ins nationale 
Recht umgesetzt haben. 

So erläutert zB § 23 der Regierungsverordnung 1999/106 (Amtsblatt 
30. 06. 1999/313)7), dass diese Verordnung die Richtlinie 85/577/EWG des Ra-
tes vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz bei außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen umsetzt. Die Regierungsver-
ordnung hat auch denselben Titel wie die umgesetzte Richtlinie (“Ordonanta 
Guvernului privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale”). 

§ 28 der Regierungsverordnung 2000/130 (“Ordonanta Guvernului 
Nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contrac-
telor la distanta”, veröffentlicht im Amtsblatt 2. 09. 2000/431)8) zeigt, dass diese 
Verordnung die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im 
Fernabsatz umsetzt.  

Diese Gesetze wurden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dringlich-
keitsverordnung über Verbraucherrechte (gemäß Art. 32 Abs. 1), also am 
13. Juni 2014 (gemäß Art. 30) aufgehoben, weil auch die Richtlinien, die sie 
umgesetzt haben, aufgehoben wurden. 

Es gibt aber auch Gesetze, die im Bereich Verbraucherschutz verabschie-
det wurden und noch heute in Kraft sind. Die Bedeutung dieser Gesetze für 
unsere Forschung besteht auch darin, dass der Entwurf des neuen Gesetzes 
über Verbraucherrechte oft auf diese Gesetze verweist. Es können zahlreiche 
Beispiele zitiert werden. 

Schon § 2 der rumänischen Dringlichkeitsverordnung 2014/34 über 
Verbraucherrechte beim Vertragsabschluss mit Unternehmern, enthält einen 
Verweis auf die Regierungsverordnung 1992/21 über den Konsumentenschutz (in 
der Fassung des novellierten Gesetzes, veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens 
28. 03. 2007/208), statt den Ausdruck „Verbraucher“ wort-wörtlich zu definie-
ren, so wie es Art. 2 Pkt. 1 der Richtlinie über Rechte der Verbraucher macht 
(„jede natürliche Person, die bei von dieser Richtlinie erfassten Verträgen zu Zwe-
cken handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen 
oder beruflichen Tätigkeit liegen“). 

Auch Pkt. 14 desselben Artikels 2 der rumänischen Dringlichkeitsverord-
nung 2014/34 verweist auf das rumänische Gesetz 2003/449 über den Verkauf 
von Waren und die dazugehörigen Garantien (Amtsblatt 06. 05. 2008/347), um 
den Begriff „gewerbliche Garantie“ zu definieren. Im Text der Richtlinie (Art. 2 
 

tenschutz und die Haftung für schädliche Produkte), Verlag ALL BECK, Bucuresti 1999; 
Liviu Pop, Riscul de dezvoltare, (Das Entwicklungsrisiko) in Studia Universitatis Babeº-
Bolyai, Jurisprudentia, Nr. 1 (2003) 27 – 32; Ionut-Florin Popa, Obligatia de securitate – 
mijloc de protectie a consumatorului, (Die Sicherheitspflicht – die Pflicht, nur sichere 
Produkte in den Handel zu bringen – ein Schutzmittel des Verbrauchers) in Dreptul 
Nr. 3 (2003) 59 – 76. 

7)  Wiederveröffentlicht im Amtsblatt 5. 03. 2008/168, mit einer neuen Numme-
rierung der Paragraphen. 

8)  Wiederverlautbart 7. 03. 2008/177, mit einer neuen Nummerierung er Paragra-
phen. 
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Pkt. 14) heißt es: „jede dem Verbraucher gegenüber zusätzlich zur gesetzlichen 
Gewährleistung eingegangene Verpflichtung des Unternehmers oder eines 
Herstellers (Garantiegebers), den Kaufpreis zu erstatten oder die Waren auszu-
tauschen oder nachzubessern oder Dienstleistungen für sie zu erbringen, falls 
die Ware nicht den in der Garantieerklärung oder der einschlägigen Werbung 
zugesagten Eigenschaften entsprechen“. Im rumänischen Text heißt es: „jede 
Verpflichtung des Unternehmers oder eines Herstellers (weiter „Garant“ ge-
nannt) dem Verbraucher gegenüber, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleis-
tung, die in Art. 5 – 14 des Gesetzes 2003/449 über den Verkauf von Waren und 
die dazugehörigen Garantien vorgesehen ist.“ 

Wenn es um den Geltungsbereich des Gesetzes geht (Art. 3 Abs 3, lit g 
und h), wird auf die rumänischen Regierungsverordnungen 1999/107 (in der 
Fassung des Amtsblattes 16. 06. 2008/448) über Pauschalreisen (rum. „activita-
tea de comercializare a pachetelor de servicii turistice“) und 2011/14 (in der Fas-
sung des Amtsblattes 22. 02. 2011/134) über den Schutz der Verbraucher im 
Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen 
über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen 
(“protecþia consumatorilor la încheierea ºi executarea contractelor privind dobân-
direa dreptului de folosinþã pe o perioadã determinatã a unuia sau mai multor 
spaþii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanþã, a contractelor de revânzare, prcum ºi a contractelor 
de schimb”) und nicht auf die entsprechenden Richtlinien verwiesen, wie in 
Art. 3 Abs. 3 lit g und h der Richtlinie über Rechte der Verbraucher. 

In Art. 6 über die Informationspflichten bei Fernabsatz- und außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen verweist die rumänische Dring- 
lichkeitsverordnung in lit n auf die bestehenden einschlägigen Verhaltens-
kodizes, so wie sie in Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes 2007/363 bezüglich der Be-
kämpfung der unlauteren Geschäftspraktiken der Gewerbetreibenden in den 
Verhältnissen mit den Verbrauchern und der Harmonisierung der Vorschrif-
ten mit der Europäischen Rechtsordnung im Bereich Verbraucherschutz 
(Amtsblatt 28. 12. 2007/899) definiert sind, und nicht auf Artikel 2 lit f der 
Richtlinie 2005/29/EG, so wie es die Richtlinie über Rechte der Verbraucher 
tut. 

Auch in Art. 8 über formale Anforderungen bei Fernabsatzverträgen, 
Pkt. 10, wo vorgesehen wird, dass dieser Artikel die Bestimmungen von elekt-
ronischen Verträgen und Bestellungen gemäß den Artikeln 9 und 11 der Richt-
linie 2000/31/EG nicht berührt, verweist der rumänische Gesetzgeber nicht auf 
die Richtlinie, sondern auf das entsprechende rumänische Gesetz, 2002/365 
Art. 7 und 9. 

Die Liste kann fortgesetzt werden mit Art. 15 über Wirkungen der Aus-
übung des Widerrufsrechts auf akzessorische Verträge, wo in Abs. 1, die Richt-
linie über die Verbraucherrechte auf Art. 15 der Richtlinie 2008/48/EG über 
Verbraucherkreditverträge verweist, die rumänische Dringlichkeitsverordnung 
über Verbraucherrechte aber auf das entsprechende rumänische Gesetz. 

In Art. 27 über unbestellte Waren und Dienstleistungen wird in der Richt-
linie über Verbraucherrechte auf Art. 5 Abs. 5 und Anhang Nummer 29 der 
Richtlinie 2005/29/EG verwiesen, während der rumänische Gesetzgeber (in 
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Art. 23 “Vânzarea nesolicitatã”) auf das entsprechende rumänische Gesetz ver-
weist – Art. 4 Abs 4 und Anhang I, Pkt. 6. des Gesetzes 2007/363 bezüglich der 
Bekämpfung der unlauteren Geschäftspraktiken der Gewerbetreibenden ge-
genüber Verbrauchern und der Harmonisierung der Vorschriften mit der Eu-
ropäischen Rechtsordnung im Bereich Verbraucherschutz. 

Aus einer einfachen Lektüre der Dringlichkeitsverordnung über Verbrau- 
cherrechte ergibt sich also, dass in Rumänien die wichtigsten europäischen 
Vorschriften im Bereich Konsumentenschutz umgesetzt worden sind und noch 
heute in Kraft sind. Das neue rumänische Gesetz über Verbraucherrechte 
verweist immer wieder auf diese Vorschriften. 

Im Bereich des Konsumentenschutzes in Rumänien ist vielleicht der „Ko-
dex der Verbraucher“ die wichtigste Rechtsquelle. 

Dieser Begriff erscheint auf den ersten Blick als eine Verwirklichung 
“avant la lettre” des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Rechte der Verbraucher vom 8. Oktober 2008 [KOM 
(2008) 614 endgültig] im rumänischen Recht.9) Also noch lange bevor der 
„Verschmelzungsprozess“ der gemeinschaftlichen Verbraucherschutzvorschrif-
ten vollendet wurde, scheint es dem rumänischen Gesetzgeber gelungen zu 
sein, viel mehr als ein vereinheitlichendes Gesetz zu erlassen, und zwar nicht 
weniger als ein „Verbrauchergesetzbuch“ (“Codul consumului”), welches schon 
am 1. Juli 2004 veröffentlicht wurde und am 1. Januar 2007 in Kraft getreten 
ist.  

In Wirklichkeit ist dieser „Verbraucherkodex“ (Gesetz Nr. 296/2004),10) 
kein regelrechtes Gesetzbuch, so wie zB das Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch, 
Handelsgesetzbuch usw, sondern es ist ein Rahmengesetz, dessen Zweck die 
Eingliederung aller geltenden Vorschriften aus dem Bereich Konsumenten-
schutz in den Kodex oder im Anhang war, wie die Vorschriften des § 88 ein-
deutig zeigen. 

Das ursprüngliche Gesetz 2004/296 wurde zwar des Öfteren novelliert, wie 
zB durch das Gesetz 2005/363 zur Abänderung und Ergänzung einiger Rechts-
vorschriften im Bereich Verbraucherschutz zwecks Erfüllung der von Rumä-
nien für den Beitritt in die EU übernommenen Pflichten und durch das Gesetz 
2006/425. Um das Verbrauchergesetzbuch zu vollenden und alle Gesetze in den 
Bereich Verbraucherschutz einzugliedern,11) wurde das Gesetz 2007/363 „be-
züglich der Bekämpfung der unlauteren Geschäftspraktiken der Gewerbetreiben-
den in den Verhältnissen mit den Verbrauchern und der Harmonisierung der Vor-
 

9)  Rumänien ist nicht der einzige Staat, in dem so ein „Konsumentenschutzge-
setzbuch“ erlassen wurde. So gibt es zB in Frankreich einen “Code de la consommation” 
und in Italien einen “Codice di consummo”. 

10)  Ursprünglich veröffentlicht im Amtsblatt 1. 07. 2004/593, wiederverlautbart im 
Amtsblatt 24. 03. 2008/224, mit einer neuen Nummerierung der Paragraphen, auf 
Grund von Art. V lit e des Gesetzes 2007/363. Geändert durch das Gesetz 2010/161 für 
die Abänderung von Art. 84 des Gesetzes 2004/296 über den Verbraucherkodex und des 
Gesetzes 2000/193 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (Amtsblatt 
Rumäniens 22. 07. 2010/497). 

11)  Codul consumului si 17 legi uzuale (Der Verbraucherkodex und 17 usuelle Ge-
setze), Anmerkung zur Auflage, Verlag Hamangiu, Bucuresti 2008, V.  
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schriften mit der Europäischen Rechtsordnung im Bereich Verbraucherschutz“ 
verabschiedet.12) Dieses Gesetz hat die wichtigsten rumänischen Gesetze, die 
die gemeinschaftlichen Richtlinien im Bereich Verbraucherschutz umgesetzt 
haben, novelliert, um sie den europäischen Vorschriften anzupassen, und de-
ren Wiederveröffentlichung angeordnet. 

Ein regelrechtes Gesetzbuch kam also noch nicht zustande, es gibt aber 
das Rahmengesetz mit 17 Sondergesetzen im Anhang, die als Gesetzessamm-
lung von den wichtigsten Verlagen Rumäniens unter dem Titel „Verbraucher-
kodex mit den dazugehörigen Gesetzen“ (rum. “Codul consumului si legile cone-
xe”) herausgegeben wurde.13) 

Das Gesetz hat 89 Paragraphen und folgende Struktur: 
− 

Kapitel I.  Allgemeine Vorschriften 
− 

Kapitel II.  Verpflichtungen der Gewerbetreibenden  
− 

Kapitel III.  Rechte der Verbraucher 
− 

Kapitel IV.  Organisatorischer Rahmen der nichtstaatlichen Organisatio-
nen (organisations non gouvernamentales – ONG)  

− 

Kapitel V.  Allgemeine Rahmenbestimmungen der Produktsicherheit  
− 

Kapitel VI.  Allgemeine Rahmenbestimmungen bezüglich der Informa- 
tions- und Unterrichtungspflicht der Verbraucher 

− 

Kapitel VII.  Allgemeine Rahmenbestimmungen bezüglich der Preise und 
Tarife 

− 

Kapitel VIII.  Werbung für Produkte und Dienstleistungen  
− 

Kapitel IX.  Rechte der Verbraucher beim Vertragsschluss 
− 

Kapitel X.  Schluss- und Übergangsvorschriften.  
− 

Anhang (mit Definitionen). 

II.  Besonderheiten der Umsetzung der Verbraucherrechte-
Richtlinie in die rumänische Rechtsordnung 

Was die eigentliche Umsetzung der Richtlinie über Verbraucherrechte 
2011/83/EU betrifft, muss zu Beginn festgehalten werden, dass die wesentlichen 
Vorschriften der Richtlinie in der Dringlichkeitsverordnung der Rumänischen 
Regierung 2014/34 über die Rechte der Verbraucher umgesetzt wurden.14) 

Im Folgenden ist auf einige Unterschiede der nationalen Regelungen zur 
Richtlinie hinzuweisen. 

Erstens fehlt die lange Begründung der Richtlinie mit ihren 67 Absätzen. 
Die Dringlichkeitsverordnung hat ihre eigene, wesentlich kürzere Begründung. 
 

12)  Veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens 28. 12. 2007/899. 
13)  Codul consumului si legile conexe (Der Verbraucherkodex mit den dazugehö-

rigen Gesetzen), Verlag C. H. Beck, Bucuresti 2008. 
14)  „Ordonanþã de urgenþã nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în ca-

drul contractelor încheiate cu profesioniºtii, precum ºi pentru modificarea ºi completa-
rea unor acte normative”, (Dringlichkeitsverordnung Nr. 34/2014 über die Rechte der 
Verbraucher in den mit Unternehmern abgeschlossenen Verträgen) erlassen am 04. 06. 
2014, in Kraft getreten am 13. 06. 2014, veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens, I. 
Nr. 427/11. 06. 2014. 
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Zwar hebt die Begründung der Richtlinie die Notwendigkeit einer voll-
ständigen Harmonisierung einiger wesentlicher Aspekte der einschlägigen Re-
gelungen hervor, welche die Rechtssicherheit für Verbraucher und Unter- 
nehmer erhöhen sollte: „Die Verabschiedung dieser Dringlichkeitsverordnung 
war notwendig um einen einheitlichen, auf eindeutig definierten Rechtskon-
zepten basierten Rechtsrahmen zu schaffen, welcher bestimmte Aspekte von 
Verträgen zwischen Unternehmen und Verbrauchern binnen der Union regeln 
soll“. 

Weiter heißt es in der Begründung der rumänischen Dringlichkeitsver-
ordnung: „In Abwesenheit einer sofortigen Regelung der Verbraucherrechte 
beim Abschluss von Verträgen könnte nicht garantiert werden, dass die rumä-
nischen Verbraucher in den Genuss der in der Richtlinie vorgesehenen Rechte 
kommen, wie zB die Verpflichtung der Unternehmen Informationen bereitzu-
stellen und die Formerfordernisse für verschiedene Verträge zu kennen, usw. 
Gleichzeitig müssen die Unternehmen verschiedene Maßnahmen treffen um 
die Vorschriften der Richtlinie befolgen zu können.“  

Die Begründung der Dringlichkeitsverordnung beruht aber hauptsächlich 
auf der Notwendigkeit die Verbraucherrechte-Richtlinie unverzüglich, als Fol-
ge des von Brüssel kommenden Drucks umzusetzen. 

Es wird die Gefahr der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens 
(infringement procedure) seitens der Europäischen Kommission gegen Rumä-
nien wegen der Verzögerung der Umsetzung der Richtlinie hervorgehoben. Die 
Richtlinie 2011/83/EU wurde im Amtsblatt der Europäischen Union L 304/88 
vom 22. 11. 2011 veröffentlicht und ist am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft getreten. Gemäß Art. 28 der Richtlinie, sind die Mitglied-
staaten verpflichtet bis zum 13. Dezember 2013 die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, zu er-
lassen und zu veröffentlichen. 

Weil die rumänische Behörde den Wortlaut dieser Maßnahmen der 
Kommission nicht mitgeteilt hat, hat die Kommission am 27. Januar 2014, ge-
mäß Art. 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, eine 
Stellungnahme hierzu abgegeben („die Regierung Rumäniens hat eine Mah-
nung erhalten“, wie es in der Begründung der Dringlichkeitsverordnung steht). 
Die von der Kommission gesetzte Frist, der 27. März 2014, ist abgelaufen und 
der rumänische Staat ist dieser Stellungnahme nicht nachgekommen, so dass 
die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen kann.  

Gemäß Art. 260 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, kann die Kommission – wenn sie dies für zweckmäßig hält – die 
Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags 
oder Zwangsgelds festlegen, wenn sie beim Gerichtshof Klage nach Art. 258 er-
hebt, weil sie der Auffassung ist, dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine 
Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur Umsetzung einer gemäß einem 
Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen. Laut der Begrün-
dung der Dringlichkeitsverordnung ist der Mindestpauschalbetrag den die 
Kommission zu Lasten Rumäniens benennen könnte EUR 1.787.000,–. Die 
Verzugsstrafe würde in diesem Fall unter Zugrundelegung eines Grundbetrages 
von EUR 650,– pro Tag berechnet werden. Der Grundbetrag wird aber mit  
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einem „Gefährlichkeitskoeffizient“ bzw. -faktor, einem Dauerkoeffizient und 
einem „n“-Faktor, der für Rumänien mit 3,32 bestimmt ist, multipliziert.  

All diese Elemente sind von öffentlichem Interesse und stellen außeror-
dentliche, dringende Umstände dar und begründen folglich, nach Auffassung 
der Regierung, die Verabschiedung dieser Dringlichkeitsverordnung. 

Die Begründung des Gesetzesentwurfes, der die Verbraucherrechte-
Richtlinie umsetzen sollte, enthielt eine viel ausführlichere Begründung, mit 6 
Sektionen, von denen einige von großer Bedeutung waren um das Gesetz zu 
verstehen. 

Die erste Sektion betraf den Titel des Gesetzes „Lege privind drepturile con-
sumatorilor la încheierea contractelor“ (Gesetz über die Rechte der Verbraucher 
beim Abschluss der Verträge). Der rumänische Gesetzgeber hat aber den Titel 
des Gesetzesentwurfes geändert und die Dringlichkeitsverordnung „Verord-
nung über die Rechte der Verbraucher in den mit Unternehmern abgeschlos-
senen Verträgen wie auch zur Abänderung und Ergänzung einiger anderer Ge-
setze“ (“Ordonanþã de urgenþã nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniºtii, precum ºi pentru modificarea ºi 
completarea unor acte normative”) benannt. Im Titel der Verordnung, wie auch 
des Gesetzesentwurfs kann man einen Unterschied zum Titel der Richtlinie er-
kennen, wenn auch nur eine Nuance. Der Titel der Richtlinie spricht über die 
Rechte der Verbraucher, nicht aber vom „Abschluss von Verträgen“ und auch 
nicht von den „mit Unternehmern abgeschlossenen Verträgen“. 

Die zweite Sektion des Gesetzesentwurfs enthielt eine Begründung dieses 
Gesetzes. Diese Sektion hatte zwei Abschnitte: der erste beschreibt die aktuelle 
Lage, der zweite erläutert die vorgeschlagenen Änderungen. 

Im ersten Abschnitt, über die aktuelle Lage in Rumänien, wird erläutert, 
durch welche rumänischen Gesetze die Richtlinie 85/577/EWG betreffend den 
Verbraucherschutz bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen und die Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsab-
schlüssen im Fernabsatz umgesetzt wurden und welchen Anwendungsbereich 
sie hat. Anschließend wurde dargelegt, dass die geltenden Vorschriften darauf 
überprüft wurden, ob sie durch Beseitigung von Unstimmigkeiten und Rege-
lungslücken vereinfacht und aktualisiert werden können und dass beschlos- 
sen wurde, beide genannten Richtlinien durch eine Richtlinie zu ersetzen.  
Diese soll die gemeinsamen Aspekte von Fernabsatz- und außerhalb von  
Geschäftsräumen geschossenen Verträgen regeln. Es wird erwähnt, dass der 
den älteren Richtlinien zugrunde liegende Mindestharmonisierungsansatz auf-
gegeben wurde, wobei dennoch den Mitgliedstaaten gestattet wurde, inner-
staatliche Rechtsvorschriften in Bezug auf bestimmte Aspekte beizubehalten 
oder einzuführen. Im zweiten Abschnitt über vorgeschlagene Änderungen wird 
erst erläutert, dass dieser Gesetzesentwurf die Richtlinie 2011/83/EU umsetzt, 
dann werden die wichtigsten Neuheiten, die diese Richtlinie mit sich bringt, 
aufgezählt.  

Weiter wird in diesem Abschnitt erläutert, dass um das Wesen bzw den 
Sinn der Richtlinie zu bewahren, eine andere Terminologie als die übliche ver-
wendet wurde. Diese Bemerkung ist wichtig, weil das rumänische Recht unter 
dem Einfluss des französischen Rechts steht und deshalb eine Terminologie 
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verwendet, die sich von der deutschen oder englischen Rechtssprache wesent-
lich unterscheidet. 

Ende Oktober 2013 hat im Rahmen der European Law Days ein For-
schungskolloquium am European Law Studies Institute Osnabrück über das 
Europäische Sachenrecht stattgefunden, wo die Teilnehmer, vor allem Chris- 
tian von Bar, der Meinung waren, dass eine Vereinheitlichung dieses Bereiches, 
wie auch anderer Rechtsbereiche in Europa nur dann möglich sein wird, wenn 
vor allem die Rechtsbegriffe vereinheitlicht werden. Solange zB in England 
Begriffe wie „Grundstück“ oder „Property“ etwas anderes als in Frankreich be-
deuten, kann es keine Einheit im Sachenrecht geben. Das trifft auch für das 
Vertragsrecht oder den Konsumentenschutz zu.  

Auch der rumänische Gesetzesentwurf und die Dringlichkeitsverordnung 
über Verbraucherrechte haben versucht Begriffe an die Terminologie der 
Richtlinie anzupassen.  

Es wird der Begriff „Widerrufsrecht“ (rum. “drept de retragere”) und nicht 
„einseitige Kündigung eines Vertrags“ (rum. „denunþare unilateralã a contracte-
lor, fr. “dénonciation”) verwendet, weil das Widerrufsrecht als ein zusätzlicher, 
dem Verbraucher gewährter Vorteil (fr. „retracter“, engl. “Right of withdrawal”, 
also „das Recht, das Versprochene zu widerrufen“) nicht dieselbe Bedeutung wie 
die einseitige Kündigung des Vertrags hat. Die beiden Begriffe betreffen ver-
schiedene Etappen des Rechtsgeschäfts: der erste betrifft das Zustandekommen 
des Vertrags, der Zweite betrifft die Rechtswirkungen des Vertrags. Der rumä-
nische Gesetzgeber war der Meinung, dass das Recht des Verbrauchers, den 
Vertrag zu widerrufen bzw von diesem zurückzutreten, so zu übersetzen ist, 
dass der Verbraucher die Möglichkeit hat die Willenserklärung rückwirkend 
zurückzunehmen. 

Desgleichen wird der Begriff „drept de încetare“ (Beendigungsrecht) und 
nicht „drept de reziliere“ (Auflösungsrecht, Kündigungsrecht) verwendet, weil 
der Begriff „reziliere“ (fr. „résiliation“ = Auflösung eines Dauerschuldverhält-
nisses) die Verletzung der Vertragspflichten seitens einer der Vertragsparteien 
voraussetzt, dies aber nicht im Sinne der Richtlinie ist. Der Vertrag kann selbst 
dann beendet werden, wenn die Vertragsparteien ihren Vertragspflichten 
nachgekommen sind. 

Leider waren die Autoren des Gesetzesentwurfes nicht konsequent. Zwar 
wurde die Vorschrift aus Art. 15 Abs. 2 so umgesetzt, dass der Ausdruck „Be-
endigung“ der Verträge verwendet wurde. Gemäß Art. 15 Abs 2 der Richtlinie, 
„legen die Mitgliedstaaten die Einzelheiten bezüglich der Beendigung dieser 
Verträge fest“. Diese Vorschrift musste nicht übersetzt, sondern umgesetzt 
werden. Folglich hat der rumänische Gesetzgeber in Art. 15 Abs 2 des Gesetzes-
entwurfs eine Frist von 12 Monaten für die Regierung vorgesehen, Normen für 
die Beendigung (nicht Auflösung) solcher Verträge auszuarbeiten. Abs. 2 des 
Artikels 15 wurde in der Dringlichkeitsverordnung weggelassen, die Bemer-
kung bleibt aber für Abs. 1 desselben Artikels bestehen, weil es hier heißt: 
„wenn der Verbraucher sein Recht auf Widerruf eines im Fernabsatz oder au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags gemäß Art. 9 – 14 dieser 
Dringlichkeitsverordnung ausübt, werden auch alle akzessorischen Verträge 
automatisch beendet“. 
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Diese Erläuterungen aus dem Gesetzesentwurf über Verbraucherrechte 
fehlen leider in der Begründung der Dringlichkeitsverordnung. 

Den obigen Erläuterungen zuwider, wird im Artikel 18 bezüglich der Lie-
ferung (rum. „livrare“), sowohl im Gesetzesentwurf, als auch in der Dringlich-
keitsverordnung, trotzdem in den Absätzen 3 und 4 der Begriff „Auflösungs-
recht“ (rum. „reziliere“, fr. „résiliation“) verwendet, obwohl in der Richtlinie 
(deutsche Fassung) „Rücktrittsrecht“ steht. Das scheint ein Widerspruch zu 
sein, weil doch die Autoren in der Gesetzesbegründung deutlich gezeigt haben, 
dass sie die Terminologie der Richtlinie und nicht die übliche, rumänische 
Terminologie verwendet haben.  

Der Fehler stammt schon aus der rumänischen Übersetzung der Richtli-
nie, die in Art. 18 Abs. 2, 3 und 4 den Begriff „Auflösungsrecht“ (fr. „résiliati-
on“) verwendet. Eine Erklärung dazu könnte sein, dass die französisch beein-
flusste Rechtssprache den Ausdruck „résiliation“ dem Ausdruck „Beendigung 
des Vertrags“ vorzieht. Diese Erklärung ist aber entgegenzuhalten, dass die 
französische Fassung desselben Textes nicht den Ausdruck „résolution“, son-
dern „mettre fin au contrat“ verwendet: 

Art. 18 
“ (. . .) 
(2)  Dans ces cas, si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au 

moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, 
le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. 

(3)  orsqu’il a mis fin au contrat, le professionnel rembourse, sans retard 
excessif, toute somme payée en application du contrat. 

(4)  Outre la possibilité de mettre fin au contrat prévue au paragraphe 2, le 
consommateur peut faire usage d’autres recours prévus par le droit national.” 

Die Autoren des rumänischen Gesetzesentwurfs, wie auch der Dringlich- 
keitsverordnung, erklären diese Inkonsequenz nicht.  

In der rumänischen (und auch in der französischen) Sprache hat die 
Verwendung dieses Ausdrucks eine gewisse Logik: Im Artikel 18 wird vom 
Rücktrittsrecht als Folge der Verletzung der Lieferungsbedingungen gespro- 
chen. In solchen Fällen heißt es im rumänischen und französischen Schuld- 
recht, dass der Vertrag „wegen Nichterfüllung aufgelöst wird“ (fr. „résiliation“). 
Wenn es aber um die Vereinheitlichung des europäischen Rechts geht, da müs-
sen – wie bereits erwähnt – erst die Begriffe vereinheitlicht werden. Die Auto-
ren des rumänischen Gesetzesentwurfs, wie auch der Dringlichkeitsverord-
nung, haben genau das Gegenteil getan. 

Weiter wird in der Gesetzesbegründung gezeigt, dass der Ausdruck  
„Gewerbetreibender“ (rum. „comerciant“) – wie im neuen rumänische ZGB 
2009 – durch den Ausdruck „Unternehmer“ (rum. „profesionist“) ersetzt wur-
de. Diese Erläuterung fehlt leider in der Begründung der Dringlichkeitsverord-
nung. 

Die dritte Sektion der Gesetzesbegründung untersucht den makroökono-
mischen und den sozialen Impact, wie auch die Auswirkung auf die Umwelt. 
Die Schlussfolgerung ist, dass diese Themen den Gesetzesentwurf nicht betref-
fen. Was aber die Auswirkung auf das Geschäftsmilieu betrifft, wird die 
Schlussfolgerung gezogen, dass die Harmonisierung der Vorschriften über bei-
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de Arten von Verträgen eine gesetzliche Vereinfachung und eine Förderung des 
grenzüberschreitenden Handels zur Folge hat.  

Die vierte Sektion zeigt, dass es keine Auswirkungen auf das Nationalbud-
get, weder auf das laufende, noch auf jenes der nächsten 5 Jahre, gibt.  

Die fünfte Sektion untersucht die Auswirkungen des neuen Gesetzes auf 
das geltende Recht in Rumänien: es werden zwei Dringlichkeitsverordnungen, 
die die Richtlinien 85/577/EWG und 97/7/EG umgesetzt haben, aufgehoben 
und der neue Gesetzesentwurf setzt die neue Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher um. Die Dringlichkeitsverordnung hat dieselben Rechtswirkun-
gen, also wird in Art 32 vorgesehen, dass die Dringlichkeitsverordnungen 
1999/106 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen (veröffentlicht im Amtsblatt Rumä-
niens, I, 05. 03. 2008/168) und die Dringlichkeitsverordnung 2000/130 über 
den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (veröffentlicht 
im Amtsblatt Rumäniens, I, 07. 03. 2008/177) aufgehoben werden.  

In der sechsten Sektion wird erläutert, dass der Gesetzesentwurf mit Nicht-
regierungsorganisationen, Forschungsinstituten und anderen Organisationen, 
die am Schutz der Verbraucherrechte beteiligt sind, nicht besprochen wurde, 
dieser aber der Befürwortung des gesetzgebenden Rates bedarf.  

In der siebten Sektion wird gezeigt, dass die Gesellschaft informiert wurde 
und die Vorschriften des Gesetzes 2003/52 über die Transparenz der Beschluss-
fassung in der öffentlichen Verwaltung eingehalten wurden. Der Entwurf wur-
de der öffentlichen Debatte unterworfen, indem er auf die Website der Natio-
nalen Behörde für Verbraucherschutz gestellt wurde.  

All diese Erläuterungen aus dem Gesetzesentwurf fehlen in der Dringlich-
keitsverordnung. 

Die achte Sektion des Gesetzesentwurfs zeigt, dass für die Durchsetzung 
der im neuen Gesetz vorgesehenen Maßnahmen die nationale Behörde für den 
Verbraucherschutz verantwortlich ist. Diese Vorschrift findet man in Art. 26 
der Dringlichkeitsverordnung wieder. 

Der eigentliche Text der Dringlichkeitsverordnung ist grundsätzlich eine 
Übersetzung der Vorschriften der Richtlinie, doch gibt es – wie bereits zu Be-
ginn festgehalten – einige Unterschiede. 

So, zB, Art. 2 der Dringlichkeitsverordnung, „Begriffsbestimmungen“ ist 
eine Umsetzung des Artikels 2 der Richtlinie. Es werden Begriffe, wie, „Ver- 
braucher“, „Unternehmer“, „Waren“, „nach Verbraucherspezifikation angefer-
tigte Waren“, „Kaufvertrag“, „Fernabsatzvertrag“, „außerhalb von Geschäfts-
räumen abgeschlossener Vertrag“, „Geschäftsräume“, „dauerhafter Datenträ-
ger“, „digitale Inhalte“, „Finanzdienstleistung“, „öffentliche Versteigerung“, 
„gewerbliche Garantie“, „akzessorischer Vertrag“, definiert. Diese Definitionen 
sind aber keine einfachen Übersetzungen.  

Die Richtlinie definiert den „Verbraucher“ als „jede natürliche Person, die 
bei von dieser Richtlinie erfassten Verträgen zu Zwecken handelt, die außer-
halb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tä-
tigkeit liegen“. Die rumänische Dringlichkeitsverordnung definiert den Ver- 
braucher („consumator“) nicht nur als natürliche Person, sondern auch als 
Gruppen von natürlichen Personen die sich an Vereine beteiligen, und verweist 




